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ANHANG 3:  Erfolgskontrolle der Massnahmen gemäss Abfallplanung 1994 

Anhang 3.1:  Erfolgskontrolle der Massnahmen im Bereich Abfallvermeidung 
 

a) Erfolgskontrolle der Massnahmen zur Abfallvermeidung von Siedlungsabfällen 
 

Nr. Massnahme (gemäss 

Abfallplanung 1994) 

Adressaten Vollzugsinstru-

mente (Beispiele) 

Gesetzliche 

Grundlage 

Prio-

rität* 

Massnahmen 

umgesetzt? 

Wirkung 

erzielt? 

Begründung: Warum? Warum nicht? 

S1 Information und Beratung 

der Bevölkerung in Abfall-

fragen 

Regionale Ab-

fallverbände, 

Gemeinden 

Abfalltelefon, 

Abfuhrplan, Repa-

raturführer 

TVA Art. 4 

AbG Art. 11 

1 teilweise ja Abfuhrplan: ja 

Abfalltelefon: teilweise 

Reparaturführer: nein ausser GEVAG 

S2 Koordination der Öffent-

lichkeitsarbeit der regiona-

len Abfallverbände 

Erziehungs-, 

Kultur- und 

Umweltschutz- 

departement 

Abfallberatung TVA Art. 4 

AbV Art. 1 

1 teilweise nein Versuche dazu wurden im Februar 1999 

mangels Wirkung aufgegeben. 

S3 Aufklärung und Erzie-

hungsarbeit in Schulen 

Erziehungs-, 

Kultur- und 

Umweltschutz- 

departement 

Kantonale Lehr-

pläne, Lehrerfort-

bildung 

TVA Art. 4 2 teilweise teilweise Kampagnen wurden durchgeführt, Zugang 

zu Lehrplänen wurde abgelehnt, 

Lehrerfortbildung fand 2x statt. Wirkung 

wurde nur dank selbständigen Lehrern 

erzielt. 

S4 Vorbildfunktion der öffentli-

chen Hand im Beschaf-

fungswesen 

Regierung 

Kantons- und 

Gemeinde-

verwaltungen 

Weisungen TVA Art. 6 1 teilweise ja Kampagnen zu diversen Themen: Einsatz 

von Recycling-Baumaterial, Büroökologie 

erzielte Wirkung.  

S5 Auflagen bei Grossveran-

staltungen 

Regierung 

Gemeinden 

Weisungen, Richt-

linien, Bewilli-

gungsverfahren 

TVA Art. 6 2 teilweise ja  

S6 VEG auf Konsumartikel, 

Pfand auf Konsumartikel 

Bundesrat USG Art. 32 USG Art. 32 

USG-

Revision 

2 (teilweise) (ja) Nach Bundesrecht, keine kantonalen Son-

derregelungen 

S7 Rücknahmepflicht proble-

matischer Konsumgüter 

durch den Handel 

Bundesrat  USG Art. 32 

USG-

Revision 

2 (teilweise) (ja) Nach Bundesrecht, keine kantonalen Son-

derregelungen 

S8 Durchsetzung des Verursa-

cherprinzips und der Kos-

tenwahrheit in der Abfallbe-

wirtschaftung 

Regionale Ab-

fallverbände, 

Gemeinden 

Regionale Abfall-

gesetzgebung, 

kommunale Abfall-

reglemente 

USG Art. 2 

AbG, Art. 9 

1 teilweise ja Sackgebühr durchgesetzt, kostendeckende 

Abfallbewirtschaftung der Gemeinden via 

Gemeindeinspektorat 

* SM = Sofortmassnahme; Priorität 1 = Realisierung innerhalb von 2 Jahren, Priorität 2 = Realisierung innerhalb von 4 Jahren, Priorität 3 = Realisierung innerhalb von 6 Jahren (nach Verabschie-

dung der Abfallplanung) 
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b) Erfolgskontrolle der Abfallvermeidung von Abfällen aus Industrie und Gewerbe 
 

Nr. Massnahme (gemäss 

Abfallplanung 1994) 

Adressaten Vollzugs- 

Instrumente 

(Beispiele) 

Gesetzliche 

Grundlage 

Prio-

rität* 

Massnahmen 

umgesetzt? 

Wirkung 

erzielt? 

Begründung: Warum? Warum nicht? 

IG1 Information und Beratung 

von Industrie und Gewerbe 

Erziehungs-, 

Kultur- und 

Umweltschutz-

departement 

Abfallberatung TVA Art. 4 1 teilweise teilweise Branchenweise Bearbeitung 

IG2 Lenkungsabgaben, z.B. auf 

VOC, Heizöl extraleicht 

(HEL), Dünger und Pflan-

zenbehandlungsmittel 

Bundesrat, 

Berufsverbän-

de Hersteller 

 USG-Revi-

sion 

2 (teilweise) (ja) Nach Bundesrecht, keine kantonalen Son-

derregelungen 

* SM = Sofortmassnahme; Priorität 1 = Realisierung innerhalb von 2 Jahren, Priorität 2 = Realisierung innerhalb von 4 Jahren, Priorität 3 = Realisierung innerhalb von 6 Jahren (nach Verabschie-

dung der Abfallplanung) 
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Anhang 3.2: Erfolgskontrolle der Massnahmen im Bereich Abfallverminderung und Abfallverwertung 
 

a) Erfolgskontrolle der Massnahmen zur Abfallverminderung und Verwertung von Siedlungsabfällen 
 

Nr. Massnahme (gemäss 

Abfallplanung 1994) 

Adressaten Vollzugsinstru-

mente (Beispiele) 

Gesetzliche 

Grundlage 

Prio-

rität* 

Massnahmen 

umgesetzt? 

Wirkung 

erzielt? 

Begründung: Warum? Warum nicht? 

S9 Förderung der dezentralen 

Kompostierung durch Öf-

fentlichkeitsarbeit, Kom-

postberatung und logisti-

sche Unterstützung von 

Gemeinschaftsanlagen in 

allen Regionen und Ge-

meinden 

Gemeinden, 

Regionale 

Abfallverbände  

 

Ausbildung von 

Kompostberatern, 

Kompostwochen, 

Kompostberatung 

in Gemeinden 

TVA Art. 7 

AbG Art. 3 

 

1 ja teilweise Umgehungsmöglichkeiten zu günstig und 

risikoarm. Wenige „funktionierende“ zent-

rale Kompostierungen 

S10 Sicherstellung eines zwei-

ten Verwertungsweges für 

die Wertstoffe Glas, Pa-

pier, Karton 

AfU (Koordina-

tion), Gemein-

den, Regionale 

Abfallverbände 

Vereinbarungen TVA Art. 6 2 nein teilweise  Zweite Wege sind üblicherweise vorhan-

den, jedoch nicht sichergestellt und oft-

mals mit langen Distanzen verbunden.   

S11 Regionalisierung der Wert-

stoffsammlung und des 

Wertstofftransportes in 

allen Regionen Graubün-

dens mit dem Ziel der Kos-

tenoptimierung 

Regionale 

Abfallverbände 

Vereinbarungen 

Statuten 

 2 teilweise ja Je nach Auftrag der Gemeinden an ihren 

Verband 

S12 Prüfung der Einführung ei-

ner Deklarationspflicht für 

Direktanlieferer in die KVA 

Trimmis als Grundlage für 

die Durchsetzung von Art. 

12 TVA (Verwertungs-

pflicht) 

GEVAG Annahmebedin-

gungen 

TVA Art. 12 1 -- -- Auf Ende 2005 vorgesehen, Umsetzung je 

nach Marktlage realistisch 

S13 Prüfung der Einführung ei-

nes abgestuften Tarifsys-

tems für Direktanlieferer 

bei den Abfallanlagen, je 

nach Grad der Verwertbar-

keit der angelieferten Ab-

fälle 

Regionale 

Abfallverbände 

Annahmebedin-

gungen 

TVA Art. 12 1 teilweise nein  

S14 Prüfung der Einführung ei-

nes regional angepassten, 

verursachergerechten 

Gebührensystems 

Regionale 

Abfallverbände 

Regionale Abfall-

gesetzgebung 

USG Art. 2 

AbG Art. 9 

1 ja ja  
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S15 Regulierung der Elektronik- 

Schrottentsorgung mittels 

VEG 

Bundesrat 

Branchenver-

bände 

 USG Revisi-

on 

1 -- -- Nach Bundesrecht, keine kantonalen Son-

derregelungen 

S16 Weitergehende Prüfung 

der Aussortierung von 

Kunststoffen aus Haus-

haltabfällen 

AfU, GEVAG Versuch   1 ja nein Sammelversuch im Kreis fünf Dörfer für 

Holcim durchgeführt. Wurde mangels 

Erfolg durch Holcim abgebrochen. 

* SM = Sofortmassnahme; Priorität 1 = Realisierung innerhalb von 2 Jahren, Priorität 2 = Realisierung innerhalb von 4 Jahren, Priorität 3 = Realisierung innerhalb von 6 Jahren (nach Verabschie-

dung der Abfallplanung) 

 

b) Erfolgskontrolle der Massnahmen zur Abfallverminderung und Verwertung von Bauabfällen 
 

Nr. Massnahme (gemäss 

Abfallplanung 1994) 

Adressaten Vollzugsinstru-

mente (Beispiele) 

Gesetzliche 

Grundlage 

Prio-

rität* 

Massnahmen 

umgesetzt? 

Wirkung 

erzielt? 

Begründung: Warum? Warum nicht? 

B1 Verstärkung der baupoli-

zeilichen Kontrolle durch 

die Gemeinden auf Bau-

stellen und Deponien, insb. 

Inertstoffdeponien und 

Materialablagerungsstellen 

Gemeinden, 

AfU 

Ermah-

nung/Strafanzeige, 

SIA-Empfehlung 

430 

TVA Art. 9 

AbV Art. 26 

1 ANU ja ja 1 Arbeitsstelle für Baustellen, Kies, Mate-

rialablagerung umgelagert 

B2 Förderung des Einsatzes 

von Recyclingbaustoffen 

durch die öffentliche Hand 

Tiefbauamt  

Gemeinden 

Ausschreibungs- 

texte für Bauarbei-

ten der öff. Hand 

TVA Art. 12 1 ja teilweise Tiefbauamt z.T. gut, Gemeinden mit Ver-

besserungspotential 

B3 Annahmestop für Misch-

mulden auf allen regiona-

len Reaktordeponien, so-

wie auf Inertstoffdeponien; 

Zuweisung auf bewilligte 

Sammel- und Sortierplätze 

gemäss Mehrmuldenkon-

zept (MMK) 

AfU, Regionale 

Abfallverbände 

Kantonale Wei-

sung Annahmebe-

dingungen 

TVA Art. 9 

AbG Art. 10 

AbV Art. 26, 

27 

1 ja teilweise Einzige Ausnahme: Oberengadin. Steue-

rung via Annahmepreise wirkt, Rest bleibt 

Theorie. 

B4 Unterstützung der gesamt- 

schweizerischen Bestre-

bungen zur Gründung 

eines Inspektorates für die 

Betriebs- und Oualitätskon-

trolle von Sortier- und Auf-

bereitungsanlagen 

AfU, Aushub, 

Abbruch- und 

Recyclingver-

band (ARV) 

  1 ja ja Vertrag mit Brancheninspektorat besteht. 

B5 Förderung der dezentralen 

Verwertung von Holzbrenn-

stoffen und Altholz 

Erziehungs-, 

Kultur- und 

Umweltschutz-

Regierungsbe-

schluss Verord-

nung 

Ergänzung 

kant. Abfall- 

verordnung 

2 nein -- Lufthygienische Bedenken, mangelhafte 

Marktreife der Produkte 
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departement 

B6 Verbindlichkeitserklärung 

der SIA- Empfehlung 430 

"Entsorgung von Bauabfäl-

len" im Kt. Graubünden 

Erziehungs-, 

Kultur- und 

Umweltschutz-  

departement 

Regierungsbe-

schluss 

Verordnung 

 1 nein ja Mit Mehrmuldenkonzept GBV/SBV, BU-

WAL Richtlinie Verw. min. Bauabfall von 

Regierung verbindlich erklärt. 

B7 Raumplanerische Sicher-

stellung von Materialabla-

gerungsstellen und Inert-

stoffdeponien in allen Re-

gionen 

Erziehungs-, 

Kultur- und 

Umweltschutz-  

Departement.  

Regionale Ab-

fallverbände, 

Regionalpla-

nungsgruppen 

Regionale und 

kantonale Richt-

planung 

 

TV A Art. 16 

/17 

AbG Art. 5 

2 ja teilweise Trotz raumplanerischer Sicherstellung sind 

viele Materialablagerungsstellen mangel-

haft geführt, da sie zu klein und die Inert-

stoffdeponien unregelmässig verteilt sind.  

* SM = Sofortmassnahme; Priorität 1 = Realisierung innerhalb von 2 Jahren, Priorität 2 = Realisierung innerhalb von 4 Jahren, Priorität 3 = Realisierung innerhalb von 6 Jahren (nach Verabschie-

dung der Abfallplanung) 
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Anhang 3.3:  Erfolgskontrolle der Massnahmen bei der thermischen Behandlung von Abfällen 
 

Nr. Massnahme (gemäss 

Abfallplanung 1994) 

Adressaten Vollzugsinstru-

mente (Beispiele) 

gesetzliche 

Grundlage 

Priori-

tät* 

Massnahmen 

umgesetzt? 

Wirkung 

erzielt? 

Begründung: Warum? Warum nicht? 

TB1 Botschaft und Antrag an die 

DV des GEVAG zur Reali-

sierung der 2. Ofenlinie 

GEVAG Botschaft und An-

trag 

TVA Art. 11 SM ja teilweise Projekt 1996 abgelehnt, Projekt Ersatzlinie 

2002 genehmigt 

TB2 Weiterverfolgung des Pro-

jektes Südbünden bei 

Scheitern der Vorlage an 

die DV des GEVAG zur Re-

alisierung der 2. Ofenlinie 

ABVO Botschaft und An-

trag 

TVA Art. 11 SM ja nein Die zu kleine Anlage mit fraglichem Verfah-

ren wurde vor Projektreife aufgegeben. 

TB3 Subventionsentscheid für 

die Realisierung der thermi-

schen Anlage in GR 

Bund, 

Regierung 

Gesuch GschG     

Art. 61   

AbG Art. 24   

1 ja ja Beitrag wäre zur Verfügung gestanden. 

TB4 Aufnahme von Verhandlun-

gen zur Lieferung der 

brennbaren Abfälle des 

CRER auf die geplante ther-

mische Abfallbehandlungs-

anlage in TI 1.1.2000 

Regierung Interkantonale 

Vereinbarung resp. 

Vertrag 

AbG Art. 16  1 -- -- Mangels Anlage in TI bisher hinfällig, Opti-

on besteht weiter. 

* SM = Sofortmassnahme; Priorität 1 = Realisierung innerhalb von 2 Jahren, Priorität 2 = Realisierung innerhalb von 4 Jahren, Priorität 3 = Realisierung innerhalb von 6 Jahren (nach Verabschie-

dung der Abfallplanung) 
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Anhang 3.4:  Erfolgskontrolle der Massnahmen bei der Deponierung von Abfällen 
 

Nr. Massnahme (gemäss 

Abfallplanung 1994) 

Adressaten Vollzugsinstru-

mente (Beispiele) 

gesetzliche 

Grundlage 

Priori-

tät* 

Massnahmen 

umgesetzt? 

Wirkung 

erzielt? 

Begründung: Warum? Warum nicht? 

Abschluss bestehender Reaktordeponien 

D1 Gemeinde Flims:  

Abschluss der Deponie 

Vallorca als Reaktordepo-

nie und Regelung der An-

schlussfragen 

Gemeinde 

Flims, Erzie-

hungs-, Kultur- 

und Umwelt-

schutzdeparte-

ment 

Anschluss Verein-

barung Kantonale 

Verfügung 

TVA Art. 52 

AbG Art. 16 

1 ja ja Schrittweise Annäherung an Abfallbewirt-

schaftungsverband RS 

D2 Region Puschlav: 

Abschluss der Deponien 

Pedemonte und Castellet 

der Gemeinden Poschiavo 

und Brusio und Lieferung 

der Abfälle auf die Deponie 

Sass Grand bis 31.12.99 

Gemeinden 

Poschiavo und 

Brusio, RVP, 

Erziehungs-, 

Kultur- und Um-

weltschutz-

departement 

Anschlussvertrag, 

Vereinbarung, 

Kantonale Verfü-

gung 

TVA Art. 52 

AbG Art. 16 

1 ja ja  

D3 Region Münstertal: 

Abschluss der Deponie Sot 

Graveras  und Lieferung 

der Abfälle auf die Deponie 

Sass Grand bis 31.12.99 

CRVM,  

Erziehungs-, 

Kultur- und 

Umweltschutz-

departement 

Anschlussvertrag, 

Vereinbarung, Kan-

tonale Verfügung 

TVA Art. 52/ 

53 

AbG Art. 16 

1 ja ja  

D4 Region Unterengadin: 

Abschluss der Deponie Pra 

Dadora und Lieferung der 

Abfälle auf die Deponie 

Sass Grand bis 31.12.99 

PEB, 

Erziehungs-, 

Kultur- und 

Umweltschutz-

departement 

Abschlussprojekt TVA Art. 52/ 

53 

AbG Art. 16 

1 ja teilweise Abschluss nicht definitiv gelöst, Anschluss-

lösung direkt, nicht via ABVO 

D5 Festlegung der notwendi-

gen Massnahmen zur Ent-

gasung beim Abschluss von 

Reaktordeponien 

Erziehungs-, 

Kultur- und 

Umweltschutz-

departement 

Abklärungen TVA  

Anhang 2 

Kap. 24. 

1 ja teilweise Grenzen mit Schwachgas 
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Nr. Massnahme (gemäss 

Abfallplanung 1994) 

Adressaten Vollzugsinstru-

mente (Beispiele) 

gesetzliche 

Grundlage 

Priori-

tät* 

Massnahmen 

umgesetzt? 

Wirkung 

erzielt? 

Begründung: Warum? Warum nicht? 

Weiterbetrieb von Deponien 

D6 Region Surselva: Kapazi-

tätserweiterung Deponie 

Plaun Grond 

GVS, Erzie-

hungs-, Kultur- 

und Umwelt-

schutzdeparte-

ment 

Errichtungs- und 

Betriebsbewilligung 

nach TVA 

TVA Art. 52/ 

53 

1 ja ja  

D7 Region Misox/Calancatal: 

Kapazitätserweiterung 

Deponie Tec Bianch bis 

2000 

CRER 

Erziehungs-, 

Kultur- und 

Umweltschutz-

departement 

Errichtungs- und 

Betriebsbewilligung 

nach TVA 

TVA Art. 52/ 

53 

1 ja ja  

D8 Regelmässige Erfassung 

der Abfallanlieferungen auf 

Deponien 

GVS, CRER, 

ABVO,  

Erziehungs-, 

Kultur- und 

Umweltschutz-

departement 

Betriebsbewilligung 

nach TVA 

TVA Art. 34 1 ja ja  

D9 Festlegung einer Stoffliste 

für Reaktordeponien: Zu-

weisung von behandelten 

Strassensammler-

schlämmen, Strassen-

wischgut, Rechengut und 

Sandfanggut aus Kläranla-

gen 

Erziehungs-, 

Kultur- und 

Umweltschutz-

departement 

Betriebsbewilligung 

nach TVA 

TVA Art. 32 1 ja ja Zulässige Stoffe nach TVA, genannte Bei-

spiele nach separaten Weisungen geregelt. 

D10 Festlegung der Grundsätze 

und der baulichen Mass-

nahmen zur Deponierung 

von Kehrichtschlacke auf 

den bestehenden Reak-

tordeponien 

GVS, ABVO, 

CRER 

Erziehungs-, 

Kultur- und 

Umweltschutz-

departement 

Betriebsbewilligung 

nach TVA 

TVA Art. 27 1 ja ja  

D11 Vorkehrung der entspre-

chenden Massnahmen zur 

Entgasung von in Betrieb 

stehenden Reaktor-

deponien 

ABVO, CRER 

Erziehungs-, 

Kultur- und 

Umweltschutz-

departement 

Betriebsbewilligung 

nach TVA 

TVA Anhang 

2 Ziffer 24 

1 ja teilweise  
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D12 Sicherstellung der erforder-

lichen finanziellen Mittel für 

Ueberwachung, Nachsorge 

und ggfalls. Sanierung von 

Reaktordeponien 

GVS, ABVO, 

CRER, PEB, 

CRVM, RVP, 

Gde. Flims 

Erziehungs-, 

Kultur- und 

Umweltschutz-

departement 

Betriebsbewilligung 

nach TVA 

 1 ja teilweise Kanton gab Anleitung und Beispiel, Umset-

zung nach Verband unterschiedlich. Keine 

gemeinsame Lösung. 

D13 Festsetzung von Standor-

ten für Inertstoffdeponien 

gemäss den kantonalen 

Standortvorschlägen 

Regionalpla-

nungsgruppen 

Kantonale und re-

gionale Richtpla-

nung 

TVA Art. 17 2 ja laufend Prozess läuft schrittweise. 

D14 Aufnahme der bestehenden 

und der geplanten Depo-

nien nach TVA in die regio-

nale resp. kantonale Richt-

planung 

Amt für Raum-

planung**, 

Regionalpla-

nungsgruppen 

Kantonale und re-

gionale Richtpla-

nung 

TVA Art. 17 2 ja laufend Prozess läuft schrittweise. 

D15 Ausscheidung der für die 

Deponien gemäss D13 er-

forderlichen Nutzungszonen 

durch die betroffenen Ge-

meinden 

Gemeinden mit 

Deponien nach 

TVA 

Nutzungsplanung TVA Art. 17 2 ja laufend Prozess läuft schrittweise. 

* SM = Sofortmassnahme; Priorität 1 = Realisierung innerhalb von 2 Jahren, Priorität 2 = Realisierung innerhalb von 4 Jahren, Priorität 3 = Realisierung innerhalb von 6 Jahren (nach Verabschie-

dung der Abfallplanung) 

** Heutiges Amt für Raumentwicklung 
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Anhang 3.5:  Erfolgskontrolle der Massnahmen im Bereich Transport 
 

Nr. Massnahme (gemäss 

Abfallplanung 1994) 

Adressaten Vollzugsinstru-

mente (Beispiele) 

gesetzliche 

Grundlage 

Priori-

tät* 

Massnahmen 

umgesetzt? 

Wirkung 

erzielt? 

Begründung: Warum? Warum nicht? 

TR 1 Regelung der offenen Fra-

gen im Zusammenhang mit 

einer allfälligen Einführung 

eines kantonalen Trans-

portkostenausgleiches (vgl. 

Kap. 8.3.1) 

Erziehungs-, 

Kultur- und 

Umweltschutz-

departement 

Regionale 

Abfallverbände 

Abklärungen 

Verhandlungen 

TVA Art. 16 1 ja teilweise KUSG ab Sept. 2002 in Kraft, Transport-

kostenausgleich beschlossen. 

TR 2 Regelung der offenen Fra-

gen im Zusammenhang mit 

der künftigen Transportlo-

gistik bei der flächende-

ckenden Realisierung der 

künftigen thermischen Ab-

fallentsorgung (vgl. Kap. 

8.3.2) 

Erziehungs-, 

Kultur- und 

Umweltschutz-

departement 

Regionale 

Abfallverbände 

Abklärungen 

Verhandlungen 

TVA Art. 16 1 ja ja  

* SM = Sofortmassnahme; Priorität 1 = Realisierung innerhalb von 2 Jahren, Priorität 2 = Realisierung innerhalb von 4 Jahren, Priorität 3 = Realisierung innerhalb von 6 Jahren (nach Verabschie-

dung der Abfallplanung) 
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Anhang 3.6:  Erfolgskontrolle der Massnahmen im Bereich spezieller Entsorgungsaufgaben 

a) Sammlung und Entsorgung von Sonderabfällen aus Haushaltungen 
 

Nr. Massnahme (gemäss 

Abfallplanung 1994) 

Adressaten Vollzugsinstru-

mente (Beispiele) 

gesetzliche 

Grundlage 

Priori-

tät* 

Massnahmen 

umgesetzt? 

Wirkung 

erzielt? 

Begründung: Warum? Warum nicht? 

SA1 Bezeichnung der über den 

Fachhandel, Apotheken und 

Drogerien zu entsorgenden 

Sonderabfallarten und der 

regionsspezifischen Entsor-

gungsmöglichkeiten 

Amt für Um-

weltschutz 

Regionale 

Abfallverbände 

Abfallkalender AbV Art. 10 

und 11 

1 ja teilweise Nach Regionen unterschiedlich gelöst 

SA2 Bezeichnung von kommu-

nalen und regionalen Sam-

melstellen für die übrigen 

Sonderabfälle resp. Durch-

führung von periodischen 

Entrümpelungsaktionen 

Regionale 

Abfallverbände 

Abfallkalender AbV Art. 10 

und 11 

2 teilweise ja  

* SM = Sofortmassnahme; Priorität 1 = Realisierung innerhalb von 2 Jahren, Priorität 2 = Realisierung innerhalb von 4 Jahren, Priorität 3 = Realisierung innerhalb von 6 Jahren (nach Verabschie-

dung der Abfallplanung) 
 

b) Erfolgskontrolle der Massnahmen im Bereich spezieller Entsorgungsaufgaben: Sammlung und Beseitigung von Strassensammlerschlämmen 
 

Nr. Massnahme (gemäss 

Abfallplanung 1994) 

Adressaten Vollzugsinstru-

mente (Beispiele) 

gesetzliche 

Grundlage 

Priori-

tät* 

Massnahmen 

umgesetzt? 

Wirkung 

erzielt? 

Begründung: Warum? Warum nicht? 

SE1 Vereinheitlichung der Saug-

praxis Auswaschung und 

Auffüllung der Sammler mit 

Sauberwasser 

AfU, Kant. 

Tiefbauamt 

Richtlinien 

 

Verordnung 

über Abwas-

sereinlei-

tungen, An-

hang 

1 ja ja  

SE2 Entwässerung sämtlicher 

Strassensammlerschlämme 

des Kantons Graubünden 

und anschliessende Depo-

nierung auf einer Reak-

tordeponie (evtl. Verbren-

nung in den BCU Untervaz) 

AfU, Kant. Tief-

bauamt, Regio-

nale Abfallver-

bände 

Richtlinien Annah-

mebedingungen 

bei den Deponien 

VVS An-

hang 2 Ziff. 2 

1 ja ja  

* SM = Sofortmassnahme; Priorität 1 = Realisierung innerhalb von 2 Jahren, Priorität 2 = Realisierung innerhalb von 4 Jahren, Priorität 3 = Realisierung innerhalb von 6 Jahren (nach Verabschie-

dung der Abfallplanung) 
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Anhang 5.1:  Annahmen für die Berechnung der Entsorgungs-Varianten 
 

Berechung der Kosten 

Die Kosten werden, wie die Behandlungskosten KVA, exkl. MWSt. berechnet. Die Kosten setzen sich 

aus folgenden Elementen zusammen:  

 Transportkosten: Kosten für Transport (per Bahn oder Strasse) sowie Entlad 

 Verbrennungskosten KVA: Kosten für die thermische Behandlung von Abfall in der KVA 

 Kosten der Sammlung (gemäss Angaben der Verbände) 
 

Bahntransport-Tarife 

Die Bahntransport-Tarife (exkl. MWSt.) wurden gemäss Transportkostenausgleich 2004 (Angabe A-

NU) verwendet: 

 Davos – Trimmis: Fr. 19.10/t 

 Arosa – Trimmis: Fr. 22.60/t 

 Lüen – Trimmis: Fr. 254.00/t (Basis : Fr. 270.-/Bahnwagen). 

 Rueun – Niederurnen: Fr. 19.00/t (2004) 

 Samedan – Niederurnen: Fr. 42.95/t 

 Samedan – Landquart: Fr. 30.50/t (Transport Landquart – Niederurnen per Strasse nicht enthalten) 

 Scuol – Landquart: Fr. 31.65/t (Transport Landquart – Trimmis per Strasse nicht enthalten) 

 Samedan – Niederurnen: Fr. 49.10/t (Transport Brusio – Samedan per Strasse nicht enthalten) 
 

Bahntransport-Tarife (exkl. MWSt.) gemäss Angaben der Verbände:  

 Rueun – Niederurnen: Fr. 19.55/t (ab 2006) 
 

Preise gemäss „Bericht über Modelle für einen kantonalen Transportkostenausgleich“, Tabelle 2.3, 

Preisbasis 2000:  

 Zernez – KVA Horgen: Fr. 62.-/t 

 Brusio – KVA Niederurnen: Fr. 72.-/t 
 

Bahntarife, die aufgrund vorhandener Bahntarife (Basis Transportkostenausgleich 2004, Angaben der 

Verbände, Bericht über Modelle für einen kantonalen Transportkostenausgleich, 2000, Tab. 2.3) an-

genommen wurden:  

 Scuol – Trimmis: Fr. 40.-/t 

 Unterrealta – Trimmis: Fr. 20.-/t 

 Rueun – Trimmis: Fr. 15.-/t 

 Samedan – Trimmis: Fr. 30.-/t 

 Brusio – Trimmis: Fr. 58.-/t 
 

Annahmepreise KVA 2004: 

 KVA Trimmis: Fr. 182.-/t (exkl. MWSt.) 

 KVA Niederurnen: 167.-/t (exkl. MWSt.) 

 KVA Horgen: Fr. 111.55/t (exkl. MWSt.) 
 

Annahmepreise KVA ab 2006:  

 KVA Trimmis: Fr. 160.-/t (exkl. MWSt.), bezogen auf die bewilligte Kapazität von 76'000 t 

 KVA Trimmis: Fr. 154.85/t (Richtpreis exkl. MWSt., bezogen auf 95'000 t Kapazität (s. Anhang 5.2) 

 KVA Trimmis: Fr. 139.75/t, Richtpreis exkl. MWSt., bezogen auf 115'000 t Kapazität (s. Anhang 5.2) 

 KVA Niederurnen: 167.-/t (exkl. MWSt.) 

 KVA Horgen: Fr. 111.15/t (exkl. MWSt.) 
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ASTAG-Tarife Strassentransport 

Die ASTAG-Tarife enthalten sämtliche Fahrzeugkosten (Betrieb inkl. Amortisation) sowie die Perso-

nalkosten für Fahrer, Ferienablösungen, Sozialleistungen etc. Bei der Berechnung der ASTAG-Tarife 

wurde von einer Betriebsstundendauer von 2'000 Stunden pro Jahr ausgegangen. In den Entsor-

gungsvarianten wurde mit ASTAG-80%-Tarifen gerechnet, um Marktpreise abzubilden. 
 

Die Tarife, bezogen auf ASTAG 100%, sind folgende: 
 

Ist-Zustand (2004) Tarif 2004 (Fr./h) exkl. MWSt., inkl. LSVA Bemerkungen 

Kehricht-Sammelfahrzeug Fr. 244.-/h 3-Achser, 1 Fahrer, 2 Belader 

Container-Transportfahrzeug Fr. 164.-/h  3-Achser, 1 Fahrer 

Transportfahrzeug (45 m
3
-Mulde) Fr. 164.-/h  3-Achser, 1 Fahrer 

Künftiger Zustand (2010)   

Kehricht-Sammelfahrzeug Fr. 254.-/h 3-Achser, 1 Fahrer, 2 Belader 

Kehricht-Sammlfahrzeug Fr. 230.-/h 2-Achser, 1 Fahrer, 2 Belader 

Container-Transportfahrzeug Fr. 174.-/h 3-Achser, 1 Fahrer 

Transportfahrzeug (45 m
3
-Mulde) Fr. 174.-/h 3-Achser, 1 Fahrer 

 

Berechnung der Strassentransport-km und Transportzeiten 

 Grundlage der Berechnung der Strassentransport-km: ULS als Ausgangspunkt oder Abfallzentrum 

der Region, wird pro Region festgelegt.  

 Zu den Strassentransport-km und Transport-Zeiten tragen folgende Fahrten bei: ULS – KVA. Wo 

es keine ULS gibt: Abfallzentrum der Region – KVA.  

 Die Distanzen und Fahrzeiten für den Strassentransport wurden aus dem Programm TwixRoute 

herausgelesen. 
 

Berechnung der NOx-Emissionen 

 Steigung ausserorts: +/-2% bzw. +/-4% (Bergstrassen), Steigung innerorts: +/-0%   

 Bezugsjahre sind 2004 (Ist-Zustand) und 2010 (Künftiger Zustand) 

 Es wird von einem warmen Betriebszustand ausgegangen. 

 Transport:  

- Ausserortsanteil: 80%, Innerortsanteil: 20%.  

- Emissionsfaktoren: 2004: LW Euro 3 (20 – 28 t), 2010: Euro 5 (20 – 28 t) 

 Verkehrssituationen: Ausserorts: Guter Ausbaugrad, gleichmässige Kurven. Innerorts: Vorfahrtsbe-

rechtigt, geringe Störungen 

 
 

Jahr Motorenarten Emissionsfaktoren 

  Ausserorts 

(g/Fzkm) 

Innerorts 

(g/Fzkm) 

Gewichtetes Mittel 

(g/Fzkm) 

Ist-Zustand 

(2004) 

LW CH EURO-3 

Motor Diesel (20-28 t) 

9.634 (80%) 

(Steigung +/-4%) 

7.823 (20%) 

(Steigung +/-0%  ) 

4.636 

  7.392 (80%) 

(Steigung +/-2%) 

7.823 (20%) 

(Steigung +/-0%  ) 

3.739 

Künftiger Zu-

stand (2010) 

LW CH EURO-5 

Motor Diesel (20-28) 

6.946 (80%) 

(Steigung +/-4%) 

5.956 (20%) 

(Steigung +/-0%  ) 

3.374 

  5.317 (80%) 

(Steigung +/-2%) 

5.956 (20%) 

(Steigung +/-0%  ) 

2.722 
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Anhang 5.2:  Entwicklung der künftigen Annahmepreise der KVA Trimmis 

 

Die nachfolgende Grafik zeigt die Entwicklung der Annahmepreise der KVA Trimmis in Abhängigkeit der Kapazität der Anlage. Dabei handelt es sich um Richtprei-

se, welche auf den Nettokosten sämtlicher Aufwände basieren. Sie enthalten keine MWSt. Quelle: GEVAG, 22.12.2005 
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Anhang 5.3:  Berechnung der Kosten für Transport, Verbrennung und Sammlung in den Entsorgungsvarianten 
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Anhang 5.4:  Berechnung der Strassen-km und der NOx-Emissionen in den Ent-

sorgungsvarianten 
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Anhang 6.1:  Mengenentwicklung der auf Inertstoffdeponien abzulagernden Mengen bis 2025 
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Anhang 6.2:  Mengenentwicklung der Schlacke aus der Kehrichtverbrennung und der Rostasche aus der Holzverbrennung bis 

2025 
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Anhang 6.3:  Vorgesehene Inertstoffdeponien mit Kubaturen 

 

 

 

 

 

Vorgesehene Inertstoffdeponien im Kanton Graubünden

Koordiniert mit dem Richtplan 2006

Quelle: ANU, Mai 2006

Verband Region Gemeinde Flurbezeichnung Stand der Koordination Volumen* (m3)

RS Surselva Sumvitg Marias Festsetzung 30'000

RS Surselva Schluein Islas / Seglias Festsetzung 30'000

AVM Mittelbünden Vaz/Obervaz Fuso / Canius Festsetzung 60'000

AVM Mittelbünden Churwalden Hof Festsetzung 95'000

AVM Mittelbünden Alvaneu Plaz Bual Zwischenergebnis 50'000

AVM Mittelbünden Wiesen Tola Festsetzung 10'000

GEVAG Schanfigg Langwies Ris Festsetzung 80'000

GEVAG Prättigau Luzein Schanielatobel Festsetzung 10'000

GEVAG Davos Davos Lusi / Laret Zwischenergebnis 210'000

GEVAG Davos Davos Wildboden Festsetzung 20'000

GEVAG Chur Chur Geissweid Festsetzung 90'000

PEB Engiadina Bassa Tschlin Prà Dadora Festsetzung 75'000

PEB Engiadina Bassa Tschlin Prà Dadora Zwischenergebnis 25'000

ABVO Oberengadin S-chanf Bos-chetta Plauna Vorprüfung 150'000

935'000

*   teilweise geschätzt
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Anhang 6.4:  Grundlagen zur Finanzierung von Abschluss, Nachsorge und 

Sanierung von Reaktordeponien 

Die folgenden Ausführungen basieren auf der Studie „Reaktordeponien: Weiterbetrieb, Abschluss, 

Nachsorge“ (Amt für Umweltschutz Graubünden, Teilbericht der Abfallplanung Graubünden, erstellt 

durch eco partner GmbH, Januar 1999) 

 

Finanzbedarf und Bereitstellung der Mittel 

Abschluss und ordentliche Nachsorge führen zu finanziellen Aufwendungen, welche in aller Regel re-

lativ genau bestimmt werden können. Die Aufwendungen hängen vom Standort, den abgelagerten Ab-

fällen, den vorhandenen Infrastruktureinrichtungen sowie der Nachfolgenutzung der Deponie ab. Weit 

anspruchsvoller ist die Schätzung der Aufwendungen für die allfällige Behebung eines Schadenfalles, 

also der Störfallnachsorge. Die zu berücksichtigenden Aufwendungen hängen vom Gefahrenpotential 

der Deponie und der Eintretenswahrscheinlichkeit der Störfälle ab. Die Grundlagen für die Abschät-

zung der Aufwendungen in allen drei Kategorien sind im zitierten Bericht vorhanden. 
 

Das Finanzierungsziel, also die auf Ende der Deponielaufzeit bereitzustellenden Mittel zur Deckung 

der oben beschriebenen Aufwendungen, hängt von der Nachsorgedauer sowie von Zinsen und Teue-

rung ab. Der Kanton kann und soll auf dieses Finanzierungsziel Einfluss nehmen. Übersteigen näm-

lich die Nachsorgekosten die Rückstellungen und ist der Verursacher (Verhaltens- oder Zustandsstö-

rer) nicht zahlungsfähig, hat die öffentliche Hand, insbesondere der Kanton, für die restlichen Kosten 

aufzukommen. Im Bericht wird vorgeschlagen, die Nachsorgedauer auf 100 Jahre festzusetzen und 

von einem Realzins (Habenzins minus Teuerung) von 1% auszugehen. 
 

Für die Sicherstellung der Finanzierung bestehen folgende grundsätzlichen Möglichkeiten:  

 Einzellösungen (Eigenfinanzierung, Nachsorgegesellschaft, Nachsorgestiftung) 

 Fondslösungen (Nachsorgepool, staatlicher Nachsorgefonds) 

 Versicherungslösungen 
 

Fondslösungen lassen sich mit Einzellösungen kombinieren. Dabei können Deponieabschluss und or-

dentliche Nachsorge über Einzellösungen, mögliche Störfälle über eine gemeinsame Fondslösung ge-

regelt werden. Bei diesem Modell wird das Risiko eines Störfalls unter die Deponiebetreiber aufgeteilt 

und führt somit zu einer Minderung des notwendigen Gesamt-Finanzierungszieles. Die von den ein-

zelnen Deponiebetreibern zu leistenden Beiträge entsprechen dem eingebrachten Risiko.  
 

Grundsätzlich sollen die im Finanzierungsziel festgelegten Mittel zum Zeitpunkt der Aufgabe der Re-

aktordeponie bereitgestellt sein. Die hierzu notwendigen Rückstellungen können aus Abgaben auf den 

deponierten Mengen und / oder über anderweitige Einnahmen, etwa aus der Kehrichtrechnung, gebil-

det werden. Sofern in der Restlaufzeit der Deponien nicht ausreichend Mittel zusammengebracht wer-

den können, ist eine zusätzliche Äufnung nach Aufgabe der Deponie sicher zu stellen 

 

Beurteilung der vorgeschlagenen Modelle zur Sicherstellung der Mittel 

Die Beurteilung der möglichen Finanzierungslösungen wird zunächst unabhängig von der Tatsache 

vorgenommen, dass die Abfallbewirtschaftungsverbände (also Gemeindeverbände) die Deponien im 

Kanton Graubünden betreiben. Ein Blick auf privatwirtschaftliche Lösungen scheint auch deshalb an-

gezeigt, weil die Übertragung des Betriebs an eine privatrechtliche Organisation grundsätzlich jeder-

zeit möglich ist. Im Folgenden sind die verschiedenen Modelle mit ihren Vor- und Nachteilen be-

schrieben.  
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a)  Modelle zur Einzellösungen 
 

Modelle zu Einzellösungen 

Kurzbeschrieb Der Deponiebetreiber übernimmt die Verantwortung für die Bereitstellung der Mittel. 

Vorteile Die Eigenverantwortung des Deponiebetreibers ist hoch. Er wird daher alle möglichen Vorsorgemassnahmen 

treffen. 

Nachteile Meist teure Lösung, da die Mittel für die abzudeckenden Störfälle durch jede Deponie selber anzusparen 

sind. 

Modelle Eigenfinanzierung Nachsorgegesellschaft Nachsorgestiftung 

Kurzbeschrieb Finanzierung in der Regel über 

Rückstellungen durch Deponie-

betreiber; Möglich sind auch Bürg-

schaften, Verpfändungen oder 

Schuldbriefe. Anlageformen sind 

durch die Behörde zu genehmigen. 

Rückstellungen werden durch eine 

spezifisch für die Nachsorge ge-

gründete Gesellschaft gewährleis-

tet. Gesellschafter sind Betreiber, 

Gemeinde und/oder Kanton. Finan-

zierung wie bei Eigenfinanzierung. 

Sie hat den Zweck, die notwendi-

gen Mittel zu äufnen und zu ver-

walten mit dem Ziel, den Stif-

tungsbetrag zu erhalten und 

zweckgebundene Ausgaben zu 

tätigen. 

Vorteile Angespartes Kapital steht für den 

Deponiebetreiber als Anlagemög-

lichkeit zur Verfügung (keine Risi-

koanlagen). 

Je nach Zusammensetzung der 

Gesellschafter wie Eigenfinanzie-

rung 

Änderungen des Stiftungszwecks 

müssen von Aufsichtsbehörde ge-

nehmigt werden. Vermögen fällt 

im Falle eines Konkurses des Stif-

ters nicht in die Konkursmasse. 

Nachteile Keine spezifischen Keine spezifischen Keine spezifischen 

 

b)  Modelle zu Fondslösungen 
 

Modelle zu Fondslösungen 

Kurzbeschrieb Der private oder staatliche Fonds haftet für Störfälle der Mitglieder solidarisch. Die Höhe der Abgabe einer 

Deponie hängt von deren Risikopotential ab. 

Vorteile Kostengünstiger als Einzellösungen, da jeder Betreiber einen kleineren Teil seiner potentiellen Störfallkosten 

zahlt. 

Nachteile Es ist ein Konsens über die Abgabe in den Fonds zu finden, bzw. die Behörde hat die Abgabehöhe festzule-

gen. 

Modelle Nachsorgepool Staatlicher Nachsorgefonds 

Kurzbeschrieb Mehrere Deponiebetreiber schliessen sich zusam-

men, um einen Fonds zu äufnen. Das Risiko des 

Störfalls wird aufgeteilt. Die Beträge werden jähr-

lich einbezahlt. Weitere Deponiebetreiber können 

sich auch später in den Pool einkaufen. 

Alle Deponiebetreiber eines Kantons beteiligen sich an 

der Risikofinanzierung. Der Fonds wird durch den Kan-

ton verwaltet. Das Finanzierungsziel wird nach Mass-

gabe des Risikopotentials jeder Deponie vom Kanton 

festgelegt. 

Vorteile In Eigenverantwortung betrieben Deponienachsorge sowie Haftung für angeschlossene 

Deponien wird durch den Kanton übernommen. 

Nachteile Schwieriger zu führen bei sehr unterschiedlichen 

Risiken. 

Zur Gründung des Fonds sind die gesetzlichen Grund-

lagen zu schaffen. 

 

c)  Modelle zu Versicherungslösungen 
 

Modell zu Versicherungslösungen 

Kurzbeschrieb Sie werden sowohl für Einzel- wie für Fondslösungen angeboten. Versicherungen für Unfall- und Allmählich-

keitsrisiko von Deponien sind nur für die Betriebsphase möglich. Die Versicherung basiert auf dem Prinzip 

der Eigenfinanzierung. Getätigte Rückstellungen werden bei der Versicherung als Prämie einbezahlt. Bei 

einem Schaden übernimmt die Versicherung die Kosten bis zum Finanzierungsziel, auch wenn die Rückstel-

lungen noch nicht ausreichen. Für das Finanzierungsziel übersteigende Risiken ist zusätzlich eine Exzeden-

tendeckung möglich. 

Vorteile Vorfinanzierung im Schadenfalle. Ist genau budgetierbar. Von der Versicherung können im Schadensfalle die 

Dienstleistungen der Schadensabwicklung beansprucht werden. 

Nachteile Teuere Lösungen. Zur Kosten- und Schadensdeckung für Abschluss und Deponienachsorge wird bisher nur 

die Verwaltung der getätigten Rückstellungen und der Kapitalerträge angeboten. 
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